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Beschlüsse des EZBRats 
(ohne Zinsbeschlüsse)
Externe Kommunikation: Am 16. Dezem
ber 2014 beschloss der EZBRat, beginnend 
mit der Sitzung am 22. Januar 2015 regel
mäßige Zusammenfassungen seiner geld
politischen Erörterungen zu veröffent
lichen. Die EZB gab zudem bekannt, dass 
im Einklang mit dem neuen sechswöchigen 
Rhythmus für die geldpolitischen Sitzun
gen, der am 3. Juli 2014 vom EZBRat be
schlossen wurde und mit Wirkung vom Ja
nuar 2015 gilt, jeweils zwei Wochen nach 
den Sitzungen ein neuer Wirtschaftsbe
richt veröffentlicht wird, der an die Stelle 
des EZBMonatsberichts tritt.

Marktoperationen: Am 10. Dezember 
2014 erließ der EZBRat die Verordnung 
EZB/2014/52 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1745/2003 über die Auferlegung 
einer Mindestreservepflicht (EZB/2003/9) 
und die Verordnung EZB/2014/51 zur Ände
rung der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 
über die Bilanz des Sektors der monetären 
Finanzinstitute (EZB/2013/33). Mit den ge
änderten Verordnungen wird dem Beschluss 
des EZBRats vom 3. Juli 2014 Rechnung 
getragen, den Rhythmus der geldpoliti
schen Sitzungen zum 1. Januar 2015 von 

vier auf sechs Wochen umzustellen und die 
MindestreserveErfüllungsperiode entspre
chend von vier auf sechs Wochen zu ver
längern. Beide Verordnungen werden im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröf
fentlicht und sind auf der Website der EZB 
abrufbar. Ebenfalls am 10. Dezember 2014 
verabschiedete der EZBRat den Kalender 
für die vier gezielten längerfristigen Refi
nanzierungsgeschäfte (GLRGs) im Jahr 2015. 
Der Kalender wurde anschließend auf der 
Website der EZB veröffentlicht.

Zahlungsverkehr und Marktinfrastruk
tur: Am 17. Dezember 2014 billigte der 
EZBRat eine aktualisierte Broschüre mit 
dem Titel „CCBM (Correspondent Central 
Banking Model) procedures for Eurosystem 
counterparties“. Die Aktualisierung trägt 
unter anderem der Erweiterung des Euro
Währungsgebiets durch den Beitritt Litau
ens Rechnung. Zudem billigte der EZBRat 
den Transfer detaillierter technischer Infor
mationen aus der CCBMBroschüre in ein 
neues Dokument namens „CCBM informati
on for counterparties – summary of legal 
instruments used in the euro area“. Dieses 
Dokument soll in regelmäßigen Abständen 
aktualisiert werden. 

Stellungnahmen zu Rechtsvorschriften: 
Am 5. Dezember 2014 verabschiedete der 
EZBRat eine Stellungnahme der EZB zu ei

nem Vorschlag für eine Verordnung des 
 Europäischen Parlaments und des Rates  
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
184/2005 betreffend die gemeinschaft liche 
Statistik der Zahlungsbilanz, des interna
tionalen Dienstleistungsverkehrs und der 
Direktinvestitionen hinsichtlich der Über
tragung von delegierten Befugnissen und 
Durchführungsbefugnissen an die Kommis
sion zum Erlass bestimmter Maßnahmen 
(CON/2014/84) auf Ersuchen des Rates der 
Europäischen Union. Am 8. Dezember 2014 
verabschiedete der EZBRat eine Stellung
nahme der EZB zu den allgemeinen Ge
schäftsbedingungen bei Verbraucherkredit
verträgen in Ungarn (CON/2014/85) auf 
 Ersuchen des ungarischen Ministeriums für 
nationale Wirtschaft. Am 9. Dezember 2014 
verabschiedete der EZBRat eine Stellung
nahme der EZB zu den Änderungen am 
Bankeinlagensicherungsgesetz in Bulgarien 
(CON/2014/86) auf Ersuchen der Bulgari
schen Nationalbank. 

Am 16. Dezember 2014 verabschiedete der 
EZBRat eine Stellungnahme der EZB über 
die Umwandlung von Fremdwährungskre
diten in Ungarn (CON/2014/87) auf Ersu
chen des ungarischen Ministeriums für 
Nationale Wirtschaft. Am 17. Dezember 
2014 verabschiedete der EZBRat eine 
Stellungnahme der EZB zu den Bonitätsan
forderungen in Estland (CON/2014/88) auf 
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Ersuchen des estnischen Finanzministeri
ums.

Statistik: Am 26. November 2014 erließ 
der EZBRat die Verordnung EZB/2014/48 
über Geldmarktstatistiken. Die Verord
nung, die am 1. Januar 2015 in Kraft trat, 
wurde im Amtsblatt der Europäischen Uni
on veröffentlicht und ist auf der Website 
der EZB abrufbar. Am 28. November 2014 
erließ der EZBRat die Verordnung 
EZB/2014/50 über die statistischen Be
richtspflichten der Versicherungsgesell
schaften. Diese Verordnung tritt am zwan
zigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft 
und ist auf der Website der EZB abrufbar.

Corporate Governance: Am 27. November 
2014 erließ der EZBRat den Beschluss 
EZB/2014/NP24 zur Änderung der Beschäf
tigungsbedingungen für das Personal der 
Europäischen Zentralbank und der Be
schäftigungsbedingungen für kurzfristige 
Arbeitsverhältnisse im Hinblick auf den 
EthikRahmen. Mit dem Beschluss werden 
die EthikBestimmungen in den Beschäfti
gungsbedingungen weiterentwickelt, um 
den neuen Aufsichtsaufgaben der EZB 
Rechnung zu tragen. Am selben Tag nahm 
der EZBRat außerdem zur Kenntnis, dass 
bei der EZB eine Stelle für Fragen der Com
pliance und Governance, das „Compliance 
and Governance Office“, geschaffen wurde, 
die das EZBDirektorium dabei unterstüt
zen soll, die Integrität und das  Ansehen der 
EZB zu schützen, Verhaltensstandards zu 
fördern sowie die Erfüllung der Rechen
schaftspflicht und die Transparenz zu stär
ken. Das Compliance and Governance Of
fice ist ab 1. Januar 2015, dem Datum des 
Inkrafttretens des überarbeiteten Ethik
Rahmens für das Personal der EZB, voll 
funktionsfähig. Die überarbeiteten Be
schäftigungsbedingungen werden auf der 
Website der EZB veröffentlicht.

Am 3. Dezember 2014 ernannte der EZB
Rat Marc Bayle, Generaldirektor der Gene
raldirektion Marktinfrastrukturen und Zah
lungsverkehr, mit Wirkung vom 1. Januar 
2015 zum Vorsitzenden des Ausschusses für 
Zahlungs und Verrechnungssysteme des 
Eurosystems/ESZB (Zusammensetzung ohne 
Überwachung). Seine Amtszeit als Vorsit
zender des Ausschusses für Zahlungs und 
Verrechnungssysteme endet am 31. Dezem
ber 2016 und somit gleichzeitig mit der 
Amtszeit aller übrigen Vorsitzenden der Eu
rosystem/ESZBAusschüsse, die am 17. Juli 

2013 vom EZBRat (wieder)ernannt wurden. 
Bayle übernimmt zudem im Januar 2015 
für einen Monat vorübergehend den Vorsitz 
des T2SVorstands.

Am 15. Dezember 2014 beschloss der EZB
Rat, im Rahmen des ersten und zweiten 
Programms zum Ankauf gedeckter Schuld
verschreibungen (CBPP1 und CBPP2) sowie 
im Rahmen des Programms für die 
 Wertpapiermärkte, erworbene Wertpapiere 
 weiterhin zu fortgeführten Anschaffungs
kosten (abzüglich etwaiger Wertminderun
gen) zu erfassen, sie aber gleichzeitig in 
eine neue AktivaKategorie aufzunehmen, 
für die ein Wertansatz zu fortgeführten 
Anschaffungskosten (abzüglich etwaiger 
Wertminderungen) gilt, unabhängig da
von, aus welchem Grund die Wertpapiere 
gehalten werden. Der EZBRat bestätigte 
zudem, dass bei Durchführung geldpoliti
scher OutrightGeschäfte die entsprechen
den Wertpapiere zu Marktpreisen erfasst 
werden sollen. Etwaige weitere Wertpa
pierportfolios, die sich künftig im Zusam
menhang mit der Geldpolitik ergeben, 
werden in die neue AktivaKategorie auf
genommen, für die ein Wertansatz zu fort
geführten Anschaffungskosten (abzüglich 
etwaiger Wertminderungen) gilt, unab
hängig davon, aus welchem Grund die 
Wertpapiere gehalten werden. Außerdem 
billigte der EZBRat die Einführung eines 
Korrekturmechanismus für die Berechnung 
der monetären Einkünfte, durch den sämt
liche aufgelaufenen Zinsen für mit der 
Geldpolitik in Verbindung stehende Aktiva 
und Verbindlichkeiten mit einer Zinszah
lungsperiode von mindestens einem Jahr 
gesondert erfasst werden.

Ferner erließ der EZBRat a) die Leitlinie 
EZB/2014/54 zur Änderung der Leitlinie 
EZB/2010/20 über die Rechnungslegungs
grundsätze und das Berichtswesen im ESZB, 
b) den Beschluss EZB/2014/55 zur Ände
rung des Beschlusses EZB/2010/21 über den 
Jahresabschluss der EZB, c) den Beschluss 
EZB/2014/56 zur Änderung des Beschlusses 
EZB/2010/23 über die Verteilung der mone
tären Einkünfte der NZBen der Mitglieds
staaten, deren Währung der Euro ist, und 
d) den Beschluss EZB/2014/57 über die vor
läufige Verteilung der Einkünfte der EZB 
(Neufassung). Die Rechtsakte werden im 
Amtsblatt der Europäischen Union und auf 
der Website der EZB ver öffentlicht.

Am 16. Dezember 2014 verabschiedete der 
EZBRat die Empfehlung EZB/2014/58 an 

den Rat der Europäischen Union zu den ex
ternen Rechnungsprüfern der Lietuvos ban
kas. Die Empfehlung wird im Amtsblatt der 
Europäischen Union und auf der Website 
der EZB veröffentlicht. Am 17. Dezember 
2014 erließ der EZBRat den Beschluss EZB/ 
2014/59 über die Einrichtung eines Ethik
ausschusses und seine Geschäftsordnung. 

Ausgabe von Banknoten und Münzen: 
Am 24. November 2014 erließ der EZBRat 
einen Beschluss zur Änderung des Be
schlusses EZB/2013/46 über die Genehmi
gung des Umfangs der Ausgabe von Mün
zen im Jahr 2014. Der Beschluss wurde im 
Amtsblatt der Europäischen Union und auf 
der Website der EZB veröffentlicht.

Am 27. November 2014 erließ der EZBRat 
den Beschluss EZB/2014/49 zur Änderung 
des Beschlusses EZB/2010/29 über die 
 Ausgabe von EuroBanknoten. Mit den Än
derungen wird der Erweiterung des Euro
Währungsgebiets Rechnung getragen, so
dass ab dem 1. Januar 2015 auch Litauen 
berücksichtigt wird. Der Beschluss EZB/2014/ 
49 ist auf der Website der EZB abrufbar.

Bundesbank: neue  
Geschäftsverteilung
Mit dem Amtsantritt von Dr. Johannes 
Beermann als Nachfolger von Dr. h. c. Ru
dolf Böhmler als Mitglied im Vorstand der 
Deutschen Bundesbank Mitte Januar 2015 
wurden wie üblich mit sofortiger Wirkung 
die Ressortzuständigkeiten neu verteilt: 
Präsident Dr. Jens Weidmann ist demnach 
zuständig für Kommunikation, Recht, 
Volkswirtschaft und das Forschungszen
trum. Die Vizepräsidentin Prof. Dr. Claudia 
Buch verantwortet Finanzstabilität, Revi
sion und Statistik. Zum Ressort von Carl
Ludwig Thiele zählen Bargeld, Ökonomische 
Bildung, Hochschule und Technische Zen
tralbankKooperation sowie Zahlungsver
kehr und Abwicklungssysteme. Dr. Andreas 
Dombret verantwortet die Banken und Fi
nanzaufsicht sowie das RisikoControlling 
und ist zum Auslandsvertreter bestellt. 
Dr. Joachim Nagel führt die Bereiche Con
trolling, Rechnungswesen und Organisa
tion, die Informationstechnologie sowie 
den Bereich Märkte und Dr. Johannes 
Beermann ist zuständig für Personal, Ver
waltung und Bau sowie das Beschaffungs
zentrum.
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